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Reinhard Mutz

Die Abrüstungsfrage zwischen den Weltkriegen

I. Die Wurzeln des Abrüstungsgedankens

. Ideengeschichtliche Grundlagen

Wenn überhaupt ein singuläres Ereignis den 
Beginn der weltweiten Auseinandersetzung um 
die Bannung des modernen Massenkrieges 
und seiner Mittel markiert, so ist es die denk-
würdige Kongreßbotschaft Woodrow Wilsons 
vom 8. Januar 1918. An diesem Tag unterbrei-
tete Amerikas Präsident sein Vierzehn-Punkte- 
Programm zur Neugestaltung der europäischen 
Staatenordnung, in dem die Herabsetzung der 
Rüstungen eine zentrale Forderung ausmacht. 
Seit nunmehr über fünfzig Jahren also steht 
das Abrüstungsproblem auf der Tagungsord-
nung der Weltpolitik. Welches sind die Wur-
zeln dieser Debatte?

Ausgangspunkt sowohl der Abrüstungsver-
handlungen als auch der öffentlichen Diskus-
sion über Abrüstung war das Katastrophener-
lebnis des Ersten Weltkriegs. Der beispiel-
lose Zusammenprall von Menschen- und Mate-
rialmassen auf den europäischen Kriegsschau-
plätzen mit seinen zehn Millionen Gefallenen 
— ein Vielfaches aller Kriegstoten des vorauf-
gegangenen Jahrhunderts — bewirkte eine 
tiefgreifende Ernüchterung und stellte die bis 
dahin geltenden Normen des gesellschaftlichen 
wie des staatengesellschaftlichen Zusammen-
lebens radikal in Frage. Unter den programma-
tischen Entwürfen, die neue Formen zwischen-
staatlicher Ordnung propagierten, sind im Hin-
blick auf die Abrüstungsfrage zwei von beson-
derer Bedeutung.

Der erste Ansatz ergibt sich aus dem Ver-
ständnis des Wesens militärischer Rüstung, 
wie es das Geschichtsbild des Marxismus, ins-
besondere seine Imperialismus-Theorie, ver-
mittelt: „Kapitalismus und Imperialismus sind 

voneinander untrennbar; darum auch der Mili-
tarismus." 1)

Dahinter steht die Auffassung vom Imperialis-
mus als Konkurrenzkampf entwickelter Indu-
striekapitalismen um neue Rohstoffbasen und 
Absatzmärkte, der systemnotwendig über Län-

dergrenzen hinausdrängt und vom bürgerli-
chen Staat nicht nur durch dessen rechtliche 
Autorität, sondern auch materiell durch die Be- 

1) Ferdinand Tönnies, Das Abrüstungsproblem, in: 
Zeitschrift für Politik, 18. Jg. (1929), S. 732. 



reitstellung von Militär und Rüstung gestützt 
wird. Der den kapitalistischen Produktionsver-
hältnissen immanente Zwang zur Profitmaxi-
mierung durch Expansion ist es, der das Bünd-
nis zwischen Wirtschaft, imperialistischer 
Staatspolitik und Militärmacht schmiedet2). 
Hat sich erst auf allen Seiten genügend Rü-
stung akkumuliert und der politische Konflikt 
zwischen imperialistischen Mächten hinrei-
chend zugespitzt, kommt es gleichsam selbsttä-
tig zu gewaltsamer Entladung durch Krieg. 
(Die These von der Eigendynamik der Rüstun-
gen hat sich im Sommer 1914 von einem be-
stimmten Punkt der Entwicklung an bewahr-
heitet: Nachdem die Mobilisierungsbefehle er-
teilt waren, vermochte keine politische Inter-
vention mehr zu verhindern, daß sich die Mili-
tärmaschinerien gemäß den vorbereiteten Auf-
marschplänen in Bewegung setzten. 3)

2) So im Ansatz unterschiedlich, im Ergebnis ähn-
lich: Rosa Luxemburg, Lenin, Sternberg, Hilfer-
ding. Vgl. auch G. W. F. Hallgarten, Imperialismus 
vor 1914, München 19632, und ders., Das Wett-
rüsten, Frankfurt 1967.
3) O. R. Holsti, R. A. Brody, R. C. North, Measu- 
ring Affect and Action in International Reaction 
Models, in: Journal of Peace Research, Vol. 1 
(1964), S. 184 f. u. 188, Anm. 20.

4) Curt Gasteyger, Krieg und Abrüstung in so-
wjetischer Sicht, in: Strategie und Abrüstungs-
politik der Sowjetunion, Rüstungsbeschränkung 
und Sicherheit, Bd. 5, Frankfurt 1964, S. 18.
5) Vgl. Henri Barbusse, Der Kampf der Sowjet- 
Union um Frieden. Eine Dokumentensammlung, 
Berlin 1929.

Dieses Verständnis der Funktion und Wirkung 
militärischer Rüstung wird in dem Augenblick 
problematisch, wo es gilt, politische Folgerun-
gen daraus abzuleiten. Hier ist eine deutliche 
Unterscheidung zwischen zwei Gruppen von 
Interpreten der marxistischen Theorie zu tref-
fen. Sie scheiden sich an der Frage: Kann die 
erhoffte Umgestaltung der Gesellschaft auf 
konstitutionellem Wege durch Zusammenar-
beit mit fortschrittlichen Kräften anderer poli-
tischer Richtungen erreicht werden oder ist ge-
waltsamer Umsturz unabdingbar?

Für die Befürworter der Veränderung der Ge-
sellschaft durch Reformen versteht es sich von 
selbst, die Militärs als traditionell reaktio-
näre Macht zu bekämpfen und für die gene-
relle Beseitigung der Kriegsrüstungen einzu-
treten, die in ihren Augen in erster Linie 
Werkzeuge des unterdrückenden, ausbeuten-

den kapitalistischen Systems sind. Abrüstung 
erscheint ihnen als Merkmal eines erstrebens-
werten Idealzustandes der Staatenwelt, gleich-
zeitig aber auch als Mittel praktischer Politik 
auf dem Wege zu diesem Ziel.

Wer hingegen imperialistische Kriege nicht 
nur als unvermeidbar, sondern für die Befrei-
ung der unterdrückten Klassen sogar notwen-
dig ansieht und sich das Weltheil von der Be-
seitigung des Kapitalismus durch Waffenge-
walt verspricht, kann konsequenterweise so-
lange kein Anhänger des Abrüstungsgedan-
kens sein, als diese Grundvoraussetzung nicht 
erfüllt ist. Abrüstung wäre dann ein Kurieren 
an Symptomen, nicht an den Ursachen des 
Übels.

Tatsächlich standen Lenin und die sowjetische 
Staatsführung in einem „überaus skeptischen, 
wenn nicht völlig ablehnenden" 4) Verhältnis 
zur Abrüstung. Das hinderte sie indessen nicht, 
nach außen und später in den Abrüstungsver-
handlungen eine extrem positive Position zu 
beziehen. Stets drängten die sowjetischen Ver-
treter auf sofortige, allgemeine und vollstän-
dige Abrüstung 5). Wem diese Haltung wider-
sprüchlich erscheint, mag sich vor Augen füh-
ren, wie genau sie den ökonomischen und poli-
tischen Bedürfnissen des in den Anfangsjah-
ren noch ungefestigten und schutzlosen So-
wjetstaates inmitten feindlich gesonnener 
Nachbarn entsprach.

So gering auch die marxistische Lehre in der 
durch Lenin weiterentwickelten Form als Trieb-
kraft der Abrüstungsdebatte zwischen den 
Weltkriegen bewertet werden muß, für sozia-
listische Politiker westlicher Länder waren es 
nicht zuletzt die humanitären Ziele des Mar-
xismus, die sie bestimmten, sich für Abrüstung 
zu engagieren und ihr anderen Mitteln der



Friedenssicherung gegenüber Vorrang einzu-
räu 6men ).

Einen zweiten und für die Entwicklung weit 
einflußreicheren Impuls erfuhr der Abrü-
stungsgedanke aus dem amerikanischen Libe-
ralismus durch die politische Aktivität Wilsons 
während des Krieges und unmittelbar danach.

Dem amerikanischen Bewußtsein, wie es sich 
in Wilsons Denken widerspiegelt, ist Krieg 
stets als eine Anomalie erschienen, Friede als 
der natürliche und gewollte Zustand7). Die 
amerikanische Gesellschaft ist als Wettbe-
werbs- und Konsumgesellschaft auf friedli-
chen Interessenausgleich hin verfaßt. Der Ge-
danke, Konflikte gewaltsam zu lösen, wider-
spricht ihrem Selbstverständnis ebenso wie 
der, optimale kollektive Kraft zu entfalten. 
Abneigung und Mißtrauen gegen Symbole öf-
fentlicher Macht verwiesen das Militär in eine 
traditionelle soziale Außenseiterrolle. Forder-
te das nationale Interesse dennoch seinen Ein-
satz über die eigene Hemisphäre hinaus, wie 
während des Weltkrieges, so leistete man ihn 
widerstrebend, in moralischer Pose (um Stö-
renfriede der internationalen Ordnung zu be-
strafen!) und für den Preis eines stabileren, 
besseren Friedens.

6) Vgl. z. B. für Arthur Henderson: M. A. Hamil-
ton, Arthur Henderson, A Biography, London 1938; 
für Leon Blum: Gilbert Ziebura, Leon Blum, Theo-
rie und Praxis einer sozialistischen Politik, Bd. I, 
Berlin 1963.
7) Vgl. Urs Schwarz, Strategie gestern, heute, mor-
gen. Die Entwicklung des politisch-militärischen 
Denkens in Amerika, Düsseldorf 1965; Ralf Dah-
rendorf, Die angewandte Aufklärung. Gesellschaft 
und Soziologie in Amerika, München 1963; Herbert 
von Borch, Amerika. Die unfertige Gesellschaft, 
München 1961.

8) Vgl. Walter Millis, Arms and Men, New York
1956.
9) Vgl. Woodrow Wilson, Wilson and World
Settlement (Ed. R. S. Baker), 3. Bde., London 1923.

Die durch zwei Ozeane geschützte Lage des 
Landes und seine wirtschaftliche Autarkie ha-
ben den Vereinigten Staaten länger als ein 
Jahrhundert ein ausreichendes Maß nationaler 
Sicherheit gewährleistet. Sie erlaubten ihnen, 
nicht nur auf die Unterhaltung eines stehenden 
Heeres, sondern weitgehend auch auf Planung 
und Organisation der Landesverteidigung zu 

verzichten. Militärische Macht zur Unterstüt-
zung außenpolitischer Ziele in ständiger Be-
reitschaft zu halten, wurde überhaupt nie er-
wogen 8).

Das ist im groben Umriß der eigene Erfah-
rungshintergrund, vor dem man in Amerika die 
europäischen Verhältnisse beurteilte. Aus der 
Kritik an der klassischen Bündnispolitik und 
ihrer Tendenz zu ungezügeltem Wettrüsten, 
die als letzte Ursachen des Weltkrieges be-
griffen wurden, erwuchs das Konzept der Ab-
lösung der mit dem Gleichgewichtssystem ver-
bundenen Machtpolitik durch ein System ju-
stizförmiger 9Konfliktschlichtung ). Die Prin-
zipien des Rechts und der Schiedsgerichtsbar-
keit sollten darin die der Macht und des Macht-
kampfes ersetzen. Wenn sich die Staaten ver-
pflichteten, ihre Streitfragen den Foren einer 
zu gründenden Weltorganisation zu unterbrei-
ten und sich deren Schiedsspruch zu fügen, be-
dürfte es nicht langer der gewaltsamen Aus-
tragung auf den Schlachtfeldern.

Wilson und seine Berater glaubten an die 
Möglichkeit, die internationalen Beziehungen 
analog denen der innerstaatlichen Politik zu 
verrechtlichen. Sie dachten legalistisch und 
teilten das aus dem amerikanischen Gründer-
geist überkommene Vertrauen in republikani-
sche Tugenden und die regulative Kraft von 
Diskussion und Debatte. Ihre Idee des Völker-
bundes war die eines internationalen Parla-
ments. Seine Hauptaufgabe sahen sie in der 
Überwindung der jahrhundertelang geübten 
Praxis europäischer Mächte, sich gegeneinan-
der zu verbünden und gegeneinander zu rü-
sten. Statt dessen sollten Friede und Sicherheit 
aller kollektiv, das heißt mittels gegenseitiger 
Gewährleistung, erhalten werden. Armeen 
und materielle Rüstung in ausschließlich natio-
naler Kontrolle wären dann überflüssig, ihre 
Abschaffung die logische Konsequenz.



2. Der Versailler Vertrag

Vom vierten der Vierzehn Punkte Wilsons 
führt der Weg zum Artikel 8 der Völkerbund-
satzung. Allerdings ist es kein gradliniger 
Weg, sondern der verschlungene Pfad diplo-
matischen Feilschens auf der Pariser Friedens-
konferenz, der den Gehalt der Wilsonsc

10
hen 

Forderung erheblich verwässerte ).  Welchen 
Substanzverlust das Abrüstungspostulat zwi-
schen beiden Dokumenten erfuhr, zeigt eine 
Gegenüberstellung der Texte:

„Vierzehn Punkte"
Punkt 4 
vom 18. Januar 1918:

„Ausreichende Garan-
tien müssen gegeben 
und angenommen wer-
den, daß die natio-
nalen Rüstungen auf 
den niedrigsten Stand 
herabgesetzt werden, 
der mit der inneren 
Sicherheit vereinbar 
ist." n)

Völkerbundsatzung, 
Artikel 8, Absatz 1 
vom 28. April 1919: 

„Die Bundesmitglie-
der bekennen sich zu 
dem Grundsatz, daß 
die Aufrechterhaltung 
des Friedens eine Her-
absetzung der natio-
nalen Rüstungen auf 
das Mindestmaß er-
fordert, das mit der 
nationalen Sicherheit 
und mit der Erzwin-
gung internationaler 
Verpflichtungen ver-
einba 12r ist." )

Zwei wesentliche Einschränkungen des Abrü-
stungsgrundsatzes fallen ins Auge. Zunächst 
sollte nicht mehr die „innere Sicherheit" das 
Maß der erlaubten Rüstung setzen, sondern 
die „nationale Sicherheit", das heißt das Ge-
samt der inneren und äußeren Sicherheit je-
des Staates. Wilsons Vorschlag, der sich auch

10) Die ausführlichste Darstellung des Abrüstungs-
problems bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gibt 
Hans Wehberg, Die internationale Beschränkung 
der Rüstungen, Stuttgart 1919. über die Behand-
lung der Abrüstungsfrage auf der Pariser Frie-
denskonferenz vgl. Walther Schücking und Hans 
Wehberg, Die Satzung des Völkerbundes, Berlin 
19242, S. 391 ff.
11) Zit. n. Klaus Schoenthal, Amerikanische Außen-
politik, Köln 1964, S. 298.
12) Zit. n. Erhard Klöss (Hrsg.), Von Versailles 
zum Zweiten Weltkrieg. Verträge zur Zeitge-
schichte 1918—1939, München 1965, S. 44. 

in seinen drei Satzungsentwürfen findet, mar-
kiert als Ziel die allgemeine Verminderung 
der Streitkräfte auf das Niveau von Polizei-
truppen, die zur Aufrechterhaltung der inner-
staatlichen Ordnung ausreichen. Dieser Gedan-
ke kam in den Beratungen der Pariser Völker-
bundkommission zu Fall. Vielmehr wurde das 
Recht der Unterhaltung von Truppenkontin-
genten für militärische Kollektivaktionen des 
Bundes ausdrücklich zugestanden.

Der folgende Absatz des Artikels 8 enthält 
zwei Bestimmungen, die das Abrüstungsprin-
zip noch stärker aushöhlten. Sie wurden auf 
französisches Verlangen ausgenommen und be-
sagen, daß durch die Abrüstungspläne des Völ-
kerbundes auch „der geographischen Lage" und 
„den besonderen Verhältnissen eines Staa-
tes" 13)  Rechnung zu tragen sei. Diese äußerst 
vagen Formeln boten von vornherein jedem 
Staat, der sich konkreten Abrüstungsregelun-
gen zu entziehen gedachte, eine Handhabe für 
satzungskonforme Begründung seiner Haltung. 
An französischem Widerstand scheiterte auch 
der von Wilson, Lloyd George und dem späte-
ren Premier Südafrikas, Smuts, unterstützte 
Vorschlag, die Abrüstungsbemühungen des 
Völkerbundes durch die allseitige Abschaffung 
der Wehrpflicht einzuleiten.

Bindende Verpflichtungen erwuchsen den Mit-
gliedstaaten aus dem Abrüstungsartikel der 
Völkerbundsatzung nicht. Er nannte lediglich 
vier allgemeine Prinzipien der Rüstungsver-
minderung und trug dem Rat auf, einen Durch-
führungsplan zu entwerfen, der „den verschie-
denen Regierungen zur Prüfung und Entschei-
dung" 14)  vorgelegt werden sollte153). Mithin 
erhielt der Bund in dieser gewichtigen Frage, 
deren Lösung als eine seiner Hauptaufgaben 
angesehen wurde, nicht mehr als ein Vor-

13) Art. 8 (2) Völkerbundsatzung.
14) Ebd.
15) Nach der allgemein anerkannten Interpretation 
des französischen Chefdelegierten Bourgeois blieb 
es jeder Regierung „freigestellt, den vom Rat vor-
geschlagenen Reduzierungsplan ohne jegliche Sank-
tionsdrohung anzunehmen oder abzulehnen". (Zit. 
n. Schücking, Wehberg, a. a. O., S. 398 f.)



schlagsrecht. Uber positive Mittel, ein Wieder-
aufleben des Wettrüstens zu verhindern, ver-
fügte er nicht. Ebensowenig kamen die von 
Wilson gewünschten Garantien für eine tat-
sächliche Abrüstung zustande. In diesem Licht 
erscheint der Artikel 8 auf den Rang eines Pro-
grammsatzes herabgemindert.

Das Versailler Vertragswerk, dessen Bestand-
teil die Völkerbundsatzung war, erwähnt die 
Abrüstung noch an einer zweiten Stelle. Die 
Präambel zu Teil V des Vertrages, der die 
Deutschland auferlegten Entwaffnungsbestim-
mungen enthält, lautet:

„Um die Einleitung einer allgemeinen Rü-
stungsbeschränkung aller Nationen zu ermög-
lichen, verpflichtet sich Deutschland, die im 
folg

16

enden niedergelegten Bestimmungen über 
das Landheer, die Seemacht und die Luftfahrt 
genau innezuhalten." )

Die Auslegung dieser Vorschrift wurde später 
zu einem permanenten Streitpunkt zwischen 
Frankreich und Deutschland. Nach französi-
scher Auffassung bedeutete sie nur eine Wie-
derholung der alliierten Willensbekundung, 
die Militärrüstungen einzuschränken. Indessen 
würde durch sie nicht das in Artikel 8 der 
Völkerbundsatzung begründete Recht jedes 
Staates berührt, über Form und Umfang sei-
nes Abrüstungsbeitrages selbst zu befin-
den 17 ).

Dementgegen machte der deutsche Standpunkt 
geltend, daß die Unterzeichner des Versailler 
Vertrages durch die Präambel zu Teil V eine 
rechtsverbindliche Abrüstungsverpflichtung 
eingegangen seien, deren Erfüllung Deutsch-
land zur Vorbedingung der Einwilligung in die 
eigenen Abrüstungsauflagen erhoben habe. 
Die Entmilitarisierung Deutschlands könne nur 
als Mittel zu dem im Vertrag genannten 

Zweck, nämlich „die Einleitung einer allgemei-
nen Rüstungsbeschränkung aller Nationen zu 
ermöglichen", angesehen werden. Da dieser 
Zweck nicht verwirklicht, das heißt die Ver-
sailler Siegermächte ihrer Vertragsverpflich-
tung nicht nachgekommen seien, hätten auch 
die Einzelbestimmungen des Teiles V, die deut-
schen Entmilitarisierungsauflagen also, ihre 
Rechtswirksamkeit verloren18). Die Erfolg-
losigkeit der Abrüstungsverhandlungen wurde 
so mehr und mehr zur juristischen Hauptstütze 
des deutschen Gleichberechtigungsanspru-
ches 19 ).

16) Zit. n. Klöss, a. a. O., S. 70. Von „Einleitung" 
(initation) spricht nur die englische Fassung. Im 
französischen Text heißt es unbestimmter: „Um die 
Vorbereitung (preparation) ...".
17) Vgl. z. B. das französische Memorandum zur 
Abrüstungsfrage vom 15. Juli 1931, deutsch in: 
K. Schwendemann, Abrüstung und Sicherheit. 
Handbuch der Sicherheitsfrage und der Abrü-
stungskonferenz, Bd. I, Leipzig 1 9322, S. 593 ff.

18) So der einhellige Standpunkt der zeitgenössi-
schen deutschen Völkerrechtslehre. Exemplarisch: 
Karl Schilling, Der Versailler Vertrag und die 
Abrüstung, Berlin 1933, S. 41 ff.
19) Vgl. z. B. das deutsche Memorandum zur 
Gleichberechtigungsfrage vom 29. August 1932. 
(Text bei Schwendemann, a. a. O., S. 408 ff.)
20) So Abrüstung im engeren Sinne nach Ulrich 
Scheuner, Abrüstung und Rüstungskontrolle in der 
internationalen Politik, in: Rüstungsbeschränkung 
und Sicherheit, Bd. 1/1, Frankfurt 1964, S. XXL

3. Zum Begriff der Abrüstung

Ehe im folgenden den Etappen der Abrüstungs-
debatte in der Zwischenkriegszeit und ihrem 
spezifischen Problemgehalt nachgegangen 
wird, sei eine knappe Fixierung des Begriffs 
vorgenommen. Abrüstung — dem Wortsinn 
nach das Gegenteil von Rüstung — hat nach 
dem Zweiten Weltkrieg im politischen wie im 
wissenschaftlichen Sprachgebrauch eine fort-
schreitende Bedeutungsausweitung erfahren. 
Längst umschließt der Begriff nicht mehr ledig-
lich die Beseitigung vorhandener Waffen und 
Streitkräfte20 ), sondern ebenso Vereinbarun-
gen, die darauf zielen, künftige Rüstungen qua-
litativ oder quantitativ zu beschränken, bis hin 
zu denjenigen rüstungspolitischen Handlungen 
oder Unterlassungen einzelner Regierungen, 
die in Erwartung eines gleichartigen Verhal-
tens anderer Mächte und ohne formelle Ab-
sprache erfolgen, um auf die internationale 
Rüstungslage rationalisierend, regulierend und 
damit stabilisierend einzuwirken.



Obgleich sich gegenwärtig die Verhandlungen 
immer mehr auf periphere Problemstellungen 
wie die Nichtverbreitung bestimmter Waffen-
typen und die Einstellung ihrer weiteren Er-
probung verlagern und obwohl bisher nur in 
diesen Randbereichen Teilübereinkünfte er-
zielt worden sind, firmiert der gesamte Fragen-
komplex offiziell und im Bewußtsein der Öf-
fentlichkeit weiterhin unter dem Sammelbe-
griff Abrüstung. Je stärker aber im Zuge der 
beschleunigten waffentechnischen Entwicklung 
die faktische Interdependenz von Rüstung, Um-
rüstung und Abrüstung zunimmt, um so 
schwieriger läßt sich auch der engere Bereich 
der Abrüstungspolitik von dem weiteren der 
allgemeinen Sicherheitspolitik begrifflich tren-
nen 21 ).

Nach dem Ersten Weltkrieg bestand diese 
Schwierigkeit in noch weit geringerem Maße. 
Nicht daß Abrüstung und Sicherheit als politi-
sche Leitvorstellungen beziehungslos neben-
einander gestanden hätten — im Gegenteil bil-
det gerade ihre enge sachliche und politische 
Verzahnung ein Charakteristikum der interna-
tionalen Beziehungen zwischen den Weltkrie-
gen —, aber ihr Zusammenhang war einfacher 
zu definieren: Einseitige Abrüstung mindert die 
Sicherheit des abrüstenden Staates und erhöht 
nur die seiner potentiellen Gegner, allgemeine 

Abrüstung wurde als der Sicherheit aller Be-
teiligten dienlich propagiert.

Zwischen Abrüstung und Sicherheit bestand 
die relativ eindeutige Zuordnung eines Mittel- 
Ziel-Verhältnisses. Würde es gelingen, die Be-
stände an Kriegswaffen so einschneidend her-
abzusetzen, daß sie keine Bedrohung des Frie-
dens mehr darstellen könnten, so wäre damit 
der Idee nach eines der Fundamente gelegt, 
durch die das Konzept der kollektiven Sicher-
heit erst eine materielle Basis erhalten sollte. 
Die Vorstellung, daß eine tatsächliche Reduk-
tion der vorhandenen Rüstungen erreicht wer-
den müsse, nicht nur ihre Stabilisierung, 
machte das wesentliche Element des Abrü-
stungsgedankens nach dem Ersten Weltkrieg 
aus. Insofern ist der Begriff enger gefaßt als 
in der Diskussion nach 1945.

Die offizielle Terminologie des Völkerbundes 
unterschied zwischen „limitation" und „re- 
duction des armements". Dabei galt als Rü-
stungsbegrenzung die „Festsetzung der Rü-
stungshöhen, die die verschiedenen Staaten 
sich verpflichteten, nicht zu überschreiten". Un-
ter Abrüstung wurden die Maßnahmen ver-
standen, „die ein Land trifft, um die Rüstun-
gen, welche die festgesetzte Rüstungshöhe 
überschreiten, auf diese Höhe zurückzufüh-
ren 22" ).

II. Abrüstungsbemühungen im Rahmen des Völkerbundes

1. Initiativen des Völkerbundrates

Von den ersten Bemühungen des Völkerbun-
des, die Programmforderung des Artikels 8 sei-
ner Satzung zu realisieren, sind nur zwei er-
wähnenswert. Da dem Rat einerseits aufgetra-
gen war, einen Abrüstungsplan zu entwerfen, 
andererseits dabei aber die nationale Sicher-
heit, die Befähigung zur Bundesexekution, die 
geographische Lage und die besonderen Ver-

hältnisse jedes Staates zu berücksichtigen, 
wandte er sich 1921 in einer Umfrage an die 
Mitgliedregierungen, um zu ermitteln, welche 
konkreten Sachverhalte sie darunter verstan-
den zu wissen wünschten. Die Mehrheit der 
Antworten drückte aus, daß die betreffend

23

en 
Regierungen „angesichts der gegenwärtigen 
Weltlage" überhaupt jegliche Einschränkung 
ihrer Rüstungen ablehnten. Die Vorarbeiten 
für einen Abrüstungsplan wurden daraufhin 
eingestellt ).  *

21) Zum Definitionsproblem vgl. u. a.: Strategie 
der Abrüstung, Güterslch 1902, insbes. die Bei-
träge von Donald G. Brennan (S. 44 f.), Robert 
Bowie (S. 57) und Wilhelm Cornides (S. 463 f ).

22) Nach Heinz Olding, Das Abrüstungsproblem,
Berlin 1928, S. 33.
23) Schücking, Wehberg, a. a. O., S. 398.



Nicht weniger ergebnislos verlief eine von 
Großbritannien unterstützte Initiative, die das 
Ziel verfolgte, einen zweijährigen Stillstand 
der Rüstungsbudgets durchzusetzen. Unter 
Führung Frankreichs bildete sich eine starke 
Oppositionsgruppe gegen diesen Plan. Was 
schließlich zustande kam, war die „Empfeh-
lung" der Versammlung an den Rat, den Regie-
rungen einen entsprechenden „Vorschlag" zur 
„Prüfung" zu unterbreiten24 ). Die Reaktion 
der angesprochenen Staaten war wiederum 
überwiegend negativ. Teils wurde die Ableh-
nung direkt formuliert, teils in Vorbehalts-
klauseln gekleidet.

24) Text der Resolution vom 14. September 1920 
bei Schücking, Wehberg, a. a. O., S. 417 f., und 
Schwendemann, a. a. O., S. 24 f.
25) „Commission permanente consultative pour les 
questions militaires, navales et aeriennes", ein-
gesetzt auf Beschluß des Völkerbundrates vom 
19. Mai 1920.
26) „Commission temporaire mixte pour la reduc- 
tion des armements", berufen auf Empfehlung der 
Völkerbundversammlung vom 25. Februar 1921.
27) Vgl. Art. 8 (5) Völkerbundsatzung.
28) Vgl. Art. 8 (6) Völkerbundsatzung.

29) „Commission preparatoire de la Conference du 
desarmement".
30) Aus dem Einladungsschreiben des Völkerbund-
rates an die deutsche Regierung zur Teilnahme 
an den Beratungen der Vorbereitenden Kommis-
sion; zit. n. Schwendemann, a. a. O., S. 101.

Für die Behandlung der Abrüstungsfrage hatte 
sich der Völkerbund gleich zu Anfang zwei 
Hilfsorgane geschaffen. Der Ständige Beraten-
de Ausschuß („für Militär-, Mari

25
ne- und Luft- 

schiffahrtsfragen") )  war nach Art. 9 Sat-
zungsorgan. Ihm gehörten je drei militärische 
Sachverständige der im Rat vertretenen Staa-
ten an, die als weisungsgebundene Vertreter 
ihrer Regierungen fungierten. Daneben be-
stand die Zeitweilige Gemischte Kommis-
sion26 ), deren 30 Mitglieder unabhängige Per-
sönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und 
Militär waren. Beide Gremien sollten gutach-
terlich tätig sein. Sie befaßten sich intensiv 
mit den weiteren Abrüstungsbestimmungen 
der Völkerbundsatzung wie der Kontrolle der 
pr 27ivaten Rüstungsindustrien ) und dem zwi-
schenstaatlichen Informationsaustausch über 
die na 28tionalen Rüstungsproduktionen ),  ohne 
daß eine ihrer zahlreichen Empfehlungen zu 
einer Teilübereinkunft in Form eines Regie-
rungsabkommens führte.

Nachdem die ersten Schritte des Völkerbundes 
auf dem Gebiet der Abrüstung bereits im An-
satz steckengeblieben waren, wandte sich die 
diplomatische Aktivität bis 1925 stärker dem 
allgemeinen Sicherheitsproblem zu. Aber auch 
hier gelangten die Entwürfe des Vertrages 
über gegenseitige Hilfeleistung (1923) und des 
Genfer Protokolls (1924) über das Stadium der 
Paraphierung bzw. Unterzeichnung nicht hin-
aus. Sie scheiterten spätestens in den parla-
mentarischen Ratifizierungsdebatten, vor al-
lem, weil sich die britischen Dominions einer 
engeren Bindung Englands an den europäi-
schen Kontinent widersetzten. Erst die Locar-
no-Verträge schufen die Voraussetzungen für 
eine neue Initiative in der Abrüstungsfrage.

2. Die Vorbereitende Kommission

Das zweite Jahrfünft der Abrüstungsverhand-
lungen des Völkerbundes stand im Zeichen der 
Vorbereitenden Abrüstungskommission 29 ). 
Mit der Einberufung dieses Ausschusses im 
Dezember 1925 schlug der Völkerbund einen 
anderen Weg in der Abrüstungsfrage ein. Das 
in der Satzung vorgezeichnete Verfahren, nach 
dem der Rat einen Abrüstungsplan zu erstel-
len hatte, der dann mit den einzelnen Regie-
rungen abzustimmen gewesen wäre, hatte sich 
als unbrauchbar erwiesen. Nun sollte das Pro-
blem zum Gegenstand einer weltweiten Abrü-
stungskonferenz gemacht werden. Was der 
herkömmlichen Diplomatie nicht gelungen 
war, hoffte man vor den Augen und unter 
dem Druck der internationalen Öffentlichkeit 
leichter zu erreichen. Dem neuen Ausschuß ob-
lag es, einen Vertragsentwurf als Grundlage 
der eigentlichen Verhandlungen zu erstellen 
und technische Vorarbeit zu leisten.

Wurde die Einberufung der Abrüstungskonfe-
renz ursprünglich zu „einem möglichst baldi-
gen Zeitpunkt ins A 0uge gefaßt" 3 ), so bestä-



tigte die Vorbereitende Kommission diese Er-
wartung nicht. Sie benötigte fast fünf Jahre, 
vom Mai 1926 bis zum Dezember 1930, ehe sie 
als Ergebnis ihrer Arbeit den Entwurf für eine 
allgemeine Abrüstungskonvention vorlegen 
konnte. Wie wenig darin die sachlichen und 
politischen Gegensätze überwunden worden 
waren, zeigen die über 50 Vorbehalte zu Ein-
zelbestimmungen, die von den verschiedenen 
Delegationen protokolliert wurden, und die ge-
nerelle Ablehnung des Konventionsentwurfs 
durch die deutsche Regierung.

überdies war es nur eine Minderheit der inter-
essierten Mächte, die an den vorbereitenden 
Studien teilnahm. Di

31

e Kommission bestand aus 
Vertretern der Ratsmitglieder, sechs weiteren 
europäischen Staaten )  sowie den Vereinig-
ten Staaten, der Sowjetunion und Deutschland, 
die nicht bzw. noch nicht dem Völkerbund an-
gehörten. War zwischen den Großmächten 
keine Einigung über die Grundfragen der be-
vorstehenden Konferenz erzielt worden, so 
hatte die Mehrzahl der Konferenzteilnehmer 
mit den diplomatischen Sondierungen noch 
nicht einmal begonnen. Der Konventionsent-
wurf vom 9. Dezember 1930 konnte seinen 
Zweck, die Basis für eine schnelle Verständi-
gung abzugeben, nicht erfüllen. Lediglich über 
einen befristeten Rüstungsstillstand kam eine 
Übereinkunft zustande. Vom 1. November 1931 
an sollten die Militärausgaben der nationalen 
Haushalte ein Jahr lang nicht erhöht werden. 
Die Vereinbarung wurde im Verlauf der Ab-
rüstungskonferenz mehrfach verlängert.

3. Die Genfer Abrüstungskonferenz

Nach der Auflösung der Vorbereitenden Kom-
mission dauerte es noch einmal länger als ein 
Jahr, ehe die Abrüstungskonferenz32) am 
2. Februar 1932 in Genf zusammentrat. Es wur-
de das größte und aufwendigste Diplomaten-
treffen, das je stattgefunden hatte. Die 60 teil-

31) Niederlande, Finnland, Polen, Jugoslawien, Ru-
mänien, Bulgarien.
32) „Conference pour la reduction et la limitation 
des armements".

33) Umfassendste Darstellung, jedoch ohne Doku-
mentation: Carl Loosli-Usteri, Geschichte der Kon-
ferenz für die Herabsetzung und Begrenzung der 
Rüstungen 1932—1934, Zürich 1940.
34) Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutsch-
land, Sowjetunion, Vereinigte Staaten, Japan.
35) Schweden, Belgien, Spanien, Österreich, Tsche-
choslowakei, Polen, Argentinien.

nehmenden Delegationen vertraten die ge-
samte damalige Staatenwelt. Unter starker 
Anteilnahme der internationalen Öffentlich-
keit tagte die Abrüstungskonferenz nahez

33

u 
zweieinhalb Jahre, bis zum 8. Juni 1934. Sie 
endete ohne Ergebnis ).

AIs Vorsitzender der Konferenz fungierte der 
ehemalige britische Außenminister Henderson, 
der auch in ihren beiden wichtigsten Organen, 
dem Präsidium und dem Hauptausschuß, den 
Vorsitz führte. Dem Präsidium, das für Ge- 
schäftsordnungs- und Verfahrensfragen das en-
gere Entscheidungsgremium bildete, gehörten 
als stellvertretende Vorsitzende die Delega-
tionsleiter der sieben sogenannten Großmäch-
te 34)  und sieben weiterer, von 

35
der Konferenz 

gewählter Nationen an ).

Der Hauptausschuß stellte das Plenum der 
Konferenz dar. In ihm war jedes Land durch 
einen Delegierten vertreten. Mit dem stellver-
tretenden Vorsitzenden Politis (Griechenland) 
und Benesch (Tschechoslowakei) als Berichter-
statter waren zwei Schlüsselpositionen der Ge-
neralkommission durch führende profranzösi-
sche Politiker besetzt. Neben bzw. unter den 
fünf ständigen Konferenzausschüssen für 
Land-, See- und Luftabrüstung, politische Fra-
gen und Fragen der Wehrbudgetverminderung 
arbeitete eine Reihe nichtständiger Komitees 
und Subkomitees.

Als Kriterien für eine Periodisierung der Kon-
ferenz bieten sich mehrere organisatorische 
wie sachliche Gesichtspunkte an. Zwei Ereig-
nisse jedoch, die Deutschlands Rolle in den 
Verhandlungen betrafen, markieren am ehe-
sten die eigentlichen politischen Wendepunk-
te: die Fünfmächteerklärung vom 11. Dezem-
ber 1932, durch die Deutschland die Stellung 



eines grundsätzlich gleichberechtigten Part-
ners in der zu schließenden Abrüstungskon-
vention zuerkannt wurde, und Deutschlands 
Austritt aus der Abrüstungskonferenz und 
dem Völkerbund vom 14. Oktober 1933.

Diese Einschnitte unterteilen die Abrüstungs-
konferenz in drei etwa gleich lange Abschnitte. 
Im Mittelpunkt der ersten Phase stand der Tar-
dieu-Plan vom 5. Februar 1932, der die Ele-
mente der französischen Abrüstungsposition 
zu einem Maximalprogramm zusammenfaß- 
te 36 ). Abrüstung selbst rangierte dabei an 
letzter Stelle und wurde erst für den Zeitpunkt 
nach der Erfüllung eines Katalogs politischer 
Vorbedingungen in Aussicht gestellt, insbe-
sondere der der Aufstellung einer Völker-
bundarmee und der wirksamen Organisation 
eines Systems gegenseitiger Beistandsver-
pflichtungen. Je deutlicher sich abzeichnete, 
daß ein Abrüstungsabkommen, sollte es über-
haupt zustande kommen, nicht für alle Staaten 
nach dem Muster der Deutschland im Versailler 
Vertrag auferlegten Rüstungsbeschränkungen 
gestaltet werden würde, sondern im Gegenteil 
den in Versailles geschaffenen Status quo zu-
grunde legen und damit bestätigen sollte, de-
sto mehr versteifte sich die deutsche Haltung 
auf die Forderung nach sofortiger Anerken-
nung der prinzipiellen Gleichberechtigung. 
Nach der Sommervertagung 1932 verließ die 
deutsche Delegation zum ersten Mal die Ab-
rüstungskonferenz und kehrte erst an den Ver-
handlungstisch zurück, nachdem außerhalb der 
Konferenz die Fünfmächteerklärung ausgehan-
delt wo 37rden war ).

Die verbesserten Konferenzchancen nach der 
deutsch-französischen Grundsatzeinigung nut-
zend, ergriff der britische Premierminister mit 
der Vorlage eines detaillierten Konventions-
entwurfes die Initiative. Der McDon

38
ald-Plan 

vom 16. März 1933 )  empfahl u. a. für Frank-
reich und Deutschland die gleiche Heeresstärke 
von 200 000 Mann, die nach einer Umstellungs-

zeit von fünf Jahren erreicht werden sollte. 
Mit der ersten Lesung dieses Entwurfes und 
zähen Verhandlungen über die in reichem Maß 
von allen Seiten eingebrachten Anderungs- 
wünsche ging die zweite Konferenzphase vor-
über. Zeitweilig schien dabei eine Einigung in 
unmittelbare Nähe gerückt.

Vor der zweiten Lesung jedoch unterbreitete 
der britische Außenminister Simon auf franzö-
sisches Drängen und mit amerikanischer Unter-
stützung einen neuen Vorschlag, der den Mc-
Donald-Entwurf in zwei wesentlichen Punkten 
revidierte und ihn damit von der mittleren Li-
nie eines möglichen Kompromisses wieder 
entfernte. Der sogenannte Simon-Plan 39 ) er-
weiterte die Laufzeit des vorgeschlagenen Ab-
kommens von fünf auf acht Jahre und be-
stimmte, daß die ersten vier Jahre lediglich 
dem Aufbau eines Rüstungskontrollsystems 
dienen sollten, ohne daß einem Staat während 
dieser Zeit erlaubt sein würde, seinen Rü-
stungsstand zu ändern. Praktisch bedeutete das 
den Aufschub des von Deutschland verlangten 
Rüstungsausgleichs um weitere drei Jahre. Die 
deutsche Reaktion darauf bestand in dem Aus-
zug aus der Konferenz.

Die dritte und letzte Phase der Genfer Abrü-
stungskonferenz war durch zwei parallele Ent-
wicklungen gekennzeichnet. Zunächst verla-
gerte sich die diplomatische Aktivität infolge 
des Fehlens einer der hauptbeteiligten Mächte 
am Konferenzort immer mehr auf direkte Son-
dierungen und Verhandlungen zwischen den 
Regierungen. Andererseits hatte sich auch der 
Schwerpunkt der Thematik zunehmend ver-
schoben. Für eine Abrüstungsübereinkunft 
schwand 1934 rasch jede politische Basis. Rü-
stungsbegrenzung und mehr noch die Frage 
von Sanktionen und Beistandsverpflichtungen 
gegen Friedensstörer rückten in den Mittel-
punkt der Diskussion. Diese Veränderung der 
Verhandlungsgegenstände widerspiegelte nur 
den inzwischen eingetretenen Wechsel des 
weltpolitischen Klimas. Ihrer Funktion be-
raubt, vertagte sich die Abrüstungskonferenz 
am 8. Juni 1934 auf unbestimmte Zeit.

39) Vgl. Loosli-Usteri, a. a. O., S. 560 ff.

36) Text bei Schwendemann, a. a. O., S. 774 ff.
37) Text bei Schwendemann, a. a. O., S. 480 f.
38) Vgl. Loosli-Usteri, a. a. O., S. 350 ff.



III. Abrüstungsverhandlungen außerhalb des Völkerbundes

1. Das Abkommen von Washington

Parallel zu den Abrüstungsbemühungen des 
Völkerbundes liefen zahlreiche Versuche ein-
zelner Regierungen, durch direkte Verhandlun-
gen Vereinbarungen über die Begrenzung und 
Beschränkung ihrer Kriegsrüstungen zu errei-
chen. Die Washingtoner Konferenz von 
1921/22 40)  nimmt dabei wegen der Tragweite 
ihrer Ergebnisse eine Sonderstellung ein. Der 
amerikanischen Diplomatie gelang es, das mi-
litärische Kräfteverhältnis im pazifischen Raum 
für mehr als ein Jahrzehnt41) in der von ihr 
gewünschten Weise zu konsolidieren.

40) Vgl.: Conference on the limitation of arme- 
ments, Washington November 12, 1921 — Fe- 
bruary 6, 1922, Washington 1922. Die Dokumen-
tation enthält alle offiziellen Materialien der Kon-
ferenz.
41) Japan kündigte das Washingtoner Abkommen
im Dezember 1934.

42)  Deutsch in; Th. Niemeyer, Handbuch des Ab-
rüstungsproblems, Urkundenbuch I, Berlin 1928, 
S. 353 ff.
43) Unter Linienschiffen wurden Kriegsschiffe von 
über 10 000 Tonnen Wasserverdrängung verstan-
den, im deutschen Sprachgebrauch gemeinhin als 
schwere Schlachtschiffe oder Großkampfschiffe be-
zeichnet.

44) Vgl. Schwendemann, a. a. O., S. 705 ff.
45) Vgl. Arnold Toynbee, Survey of International 
Affairs 1920—1923, London 1927, S. 490 ff.

Außenminister Hughes hatte zu Beginn der 
Konferenz, die ursprünglich als reine Abrü-
stungskonferenz einberufen worden war, den 
Kräfteproporz vorgeschlagen, der zur Grund-
lage des Abkommens vom 6. Februar 1922 42 ) 
wurde: Die Vereinigten Staaten, das britische 
Empire und Japan als die hauptsächlichen Pa-
zifik-Mächte sollten sich verpflichten, ihre ma-
ritimen Rüstungen im Verhältnis 10:10:6 
zu beschränken. Diese Relation entsprach eben-
so den bereits bestehenden Verhältnissen wie 
den für die Zukunft kodifizierten Bestimmun-
gen.

In absoluten Werten legte der Vertrag fest, 
daß die Gesamttonnage an Linienschiffen43 ) 
für die USA und Großbritannien je 525 000, 
für Japan 315 000 und für Frankreich und Ita-
lien je 175 000 Tonnen nicht überschreiten 

durfte. Eine ähnliche Regelung erging für Flug-
zeugträger. Schiffe über 35 000 Tonnen wurden 
verboten. Während Ersatzbauten nur für sol-
che Schiffe zugelassen wurden, die ein Alter 
von 20 Jahren erreicht hatten, sollten in den 
folgenden zehn Jahren überhaupt keine Neu-
bauten auf Kiel gelegt werden.

Lag die Hauptbedeutung des Vertrages in der 
Begrenzung künftiger Seerüstung, so verfügte 
er auch gleichzeitig praktische Abrüstungs-
maßnahmen. Ein tabellarischer Anhang be-
zeichnete namentlich diejenigen Schlachtschif-
fe, die den vertragschließenden Staaten nach 
den festgesetzten Höchsttonnagen belassen 
wurden und welche abgewrackt werden muß-
ten44 ). Etwa 40 Prozent des vorhandenen mi-
litärischen Schiffsraumes fiel unter die Abrü-
stungsauflage. Rechnet man die projektierten 
und im Bau befindlichen Schiffe hinzu, so wur-
de die amerikanische, britische und japanische 
Kriegsmarine um mehr als die Hälfte ihrer 
Linienschiffe verkleinert.

Wenngleich einzuräumen ist, daß die Ver-
tragsstaaten nur den älteren und am wenig-
sten kriegstauglichen Teil ihrer Flottenbestän-
de demontierten und daß überdies die rü-
stungstechnische Entwicklung die Bedeutung 
so schwerer Schiffstypen, wie sie unter die 
Übereinkunft fielen, für den Seekrieg zurück-
gehen ließ, so stellt dennoch das Washingto-
ner Abkommen durch den Umfang der verein-
barten Rüstungsverminderung das bemerkens-
werteste Ergebnis der Abrüstungsverhandlun-
gen zwischen 45den Weltkriegen dar ).

2. Bemühungen um weitere Begrenzung der 
Seerüstung

In Genf bemühten sich unmittelbar nach Ab-
schluß der Washingtoner Übereinkunft die 
beiden Rüstungskommissionen des Völkerbun-



des, die Vertragsprinzipien auch auf die klei-
neren Seemächte auszudehnen. Ein Ergän-
zungsvertrag wurde entworfen, der die Ge-
samttonnage der übrigen Staaten, die bereits 
Linienschiffe besaßen, nach folgendem Schlüs-
sel begrenzte: Argentinien und Spanien je 80, 
Schweden 60, Brasilien 45, Griechenland und 
Chile je 35, Niederlande 25, Norwegen und 
Dänemark je 15. Diese Verhältniszahlen spie-
gelten den derzeitigen Besitzstand an Linien-
schiffen wider 46 ).

46) Gleichzeitig waren es die absoluten Werte in 
1000 Bruttoregistertonnen.
47) Von den zugänglichen Darstellungen sind die 
ausführlichsten die von Arnold Toynbee in Survey 
of International Affairs. Vgl. insbes. die Jahres-
bände 1927 (’S. 21 ff.), 1929 (S. 34 ff.), 1930 (S. 31 ff.) 
und 1931 (S. 259 ff.).

48) Der amerikanisch-britisch-japanische Proporz 
belief sich für Kreuzer auf (in 1000 t): 325 : 340 : 210; 
für Zerstörer: 150 : 150 : 105. (Vgl. den Vertragstext 
bei Schwendemann, a. a. O., S. 730 ff.)
49) Je 53 000 t Gesamttonnage bei 2000 t als obere 
Grenze der Schiffsgröße.
50) Vgl. J. W. Wheeler-Bennet, Information of the 
reduction of armements, London 1925, S. 150 f.
51) Der Vertrag erlaubte folgende Heeresstärken: 
Guatemala 5200, Salvador 4200, Honduras und 
Nicaragua je 2500, Costarica 2000 Soldaten. (Vgl. 
Hans Joachim Heiser, Abrüstung, in: Hans-Jürgen 
Schlochauer, Hrsg., Wörterbuch des Völkerrechts, 
Bd. I, Berlin 1960, S. 7; Vertragstext bei Niemeyer, 
a. a. O., S. 382 ff.)

Gegen eine vertragliche Fixierung des Status 
quo erhoben jedoch Spanien und Brasilien Ein-
spruch. Die Konferenz von Rom, die sich im 
Februar 1924 mit der beabsichtigten Erweite-
rung des Washingtoner Vertrages befaßte und 
zu der auch die Sowjetunion hinzugezogen 
worden war, scheiterte u. a. an der russischen 
Forderung nach Bewilligung einer Kriegsma-
rine von 490 000 Tonnen. Was die Sowjetunion 
damit verlangt hatte, war die näherungsweise 
Gleichstellung mit den größten Seemächten 
England und Amerika.
Auch die späteren Verhandlungen der fünf 
Washingtoner Signatare über den Ausbau 
ihrer Abrüstungskonvention und deren Aus-
dehnung auf die kleineren Schiffsgattungen 
führten nur noch zu begrenzten Ergebnis-
sen47 ). Der Gegensatz zwischen der japani-
schen Forderung nach Rüstungsparität und 
der Entschlossenheit der anglo-amerikanischen 
Mächte, ihren Vorsprung in maritimer Rüstung 
zu behaupten, verengte zunehmend den Spiel-
raum für weitergehende Abmachungen. So 
stand auch auf den Londoner Flottenkonferen-
zen von 1930 und 1936 die echte Abrüstung 
von Kriegsschiffen gar nicht mehr zur Debatte.

Immerhin einigten sich noch 1930 die drei gro-
ßen Seemächte über die bis dahin vergeblich 
angestrebte Begrenzung ihrer leichten See-
streitkräfte. Indem Japan in die Verlängerung 

der Rüstungsbeschränkung für Schlachtschiffe 
nach der Washingtoner Formel von 10:10:6 
einwilligte, sicherte es sich einen leicht vorteil-
hafteren Verteilerschlüssel bei den kleineren 
Schiffsklassen der Kreuzer und Zerstörer48 ). 
Im Bau von Unterseebooten erhielt es volle 
Parität mit den Vereinigten Staaten und Groß-
britannien 49).  Frankreich und Italien schlos-
sen sich den neuen Vereinbarungen nicht an, 
da Frankreich den italienischen Anspruch auf 
Gleichstellung mit der französischen Flotten-
rüstung in den unteren Schiffskategorien nicht 
zu aktzeptieren bereit war.

Eine nochmalige Verlängerung des Washingto-
ner Vertrages, wie sie auf der Londoner Flot-
tenkonferenz von 1936 versucht wurde, kam 
nicht zustande. Die japanische Delegation 
brach die Verhandlungen ab, nachdem sie die 
Forderung nach absoluter Gleichstellung in der 
gesamten Seerüstung nicht durchzusetzen ver-
mochte.

3. Regionale Abrüstungskonferenzen

Zu den wenigen Verhandlungen, die eine Ab-
rüstungsübereinkunft von regionalem Gel-
tungsbereich zeitigten, gehörte die Zentralame-
rikanische Konferenz, die unter der Vermitt-
lungshilfe der Vereinigten Staaten vom De-
zember 1922 bis Februar 1923 in Washington 
tagte50 ). Die fünf Kleinstaaten Guatemala, 
Salvador, Honduras, Nicaragua und Costarica 
einigten sich auf eine Begrenzung ihrer Land-
rüstungen, die zugleich eine Reduzierung der 
derzeitigen Truppenstärken darstellten51 ). Li-



mitiert wurde auch die Zahl der militärisch 
verwendbaren Flugzeuge, während der Erwerb 
von Flugzeugen unter ein generelles Verbot 
fiel.

Andere Regional Verhandlungen erbrachten 
keine praktischen Lösungen. Die Panamerika-
nische Konferenz vom März/April 1923 in San-
tiago endete ebenso ergebnislos wie die War-

schauer Abrüstungsverhandlungen der um das 
Baltische Meer gruppierten Staaten Rußland, 
Polen, Finnland, Lettland, Litauen und Estland 
vom Dezember 1922. Hier war es die sowjeti-
sche Weigerung, den Abschluß eines gegensei-
tigen Nichtangriffspaktes der quantitativen 
Abrüstungsvereinbarung vorangehen zu las-
sen, die einen Konferenzerfolg verhinderte.

IV. Einzelne Aspekte des Abrüstungsproblems

1. Quantitativ oder qualitativ?

Der externe Abriß der Verhandlungen über 
Abrüstung zwischen den Weltkriegen zeigt als 
hervorspringendes Ergebnis den Fehlschlag al-
ler Bestrebungen, das schrankenlose Wettrü-
sten zwischen souveränen Nationalstaaten, 
das weithin als mächtigste Triebkraft der Ka-
tastrophe von 1914 angesehen wurde, durch 
eine alle Glieder der Völkerrechtsgemein-
schaft verpflichtende Konvention über die Be-
grenzung und Verminderung der militärischen 
Rüstungen abzulösen. In der langen Kette der 
Verhandlungsmißerfolge bildet nur das Wa-
shingtoner Arrangement von 1922 den Sonder-
fall einer zeitlich, sachlich und dem Teilneh-
merkreis nach begrenzten Übereinkunft.

Bei der Frage nach den Ursachen des Scheitern 
fällt auf, daß die Abrüstungsverhandlungen, 
soweit in ihnen über Abrüstung verhandelt 
wurde, fast ausschließlich um Verfahrensfra-
gen kreisten. Das deutet darauf hin, in wel-
chem Maß prozedurale Aspekte der Abrüstung 
bereits substantielle Probleme reflektieren. 
Mochte eine bestimmte Vorgehensweise noch 
so sehr den Anschein der Sachgerechtigkeit für 
sich haben, stets galt sie aus der Sicht des na-
tionalen Interesses einmal dieser, einmal je-
ner Macht als inakzeptabel.

So gehörte die Grundentscheidung, ob Abrü-
stungsvereinbarungen nach quantitativen oder 
qualitativen Prinzipien erfolgen sollten, zu den 
umstrittensten Verhandlungsgegenständen. 
Quantitative Abrüstung bedeutete die mengen-
mäßige Herabsetzung aller Rüstungsgüter, 

während qualitative Abrüstung nur bestimmte 
Kriegsmaterialien einschloß. Dabei wurde vor-
nehmlich an solche Waffentypen gedacht, die 
in erster Linie zum Einsatz gegen Verteidi-
gungsanlagen geeignet waren und in ihrer 
Wirkung auch die Zivilbevölkerung in Mit-
leidenschaft zogen.

Das Eintreten für die qualitative Abrüstung 
konnte auf einen an sich überzeugenden Ge-
dankengang gestützt werden. Wenn nationale 
Sicherheit in dem Schutz jedes Staates vor dem 
militärischen Überfall durch einen anderen 
Staat bestehe, so könne sie am ehesten ge-
währleistet werden, indem man allen Armeen 
die Befähigung, einen Angriffskrieg zu führen, 
durch Abschaffung der offensiven Waffen ent-
zöge; Diesen Standpunkt machte sich am ent-
schiedensten die amerikanische Politik durch 
die Forderung nach dem Verbot von Panzern, 
schwerer Artillerie und Gaskampfstoffen zu 
eigen 52).

So allgemein auch die moralische Diskreditie-
rung des Angriffskrieges war, so schwierig er-
wies sich jedoch die Aufstellung technischer 
Kriterien zur Unterscheidung von aggressiven 
und defensiven Waffen. Während sich die 
Genfer Abrüstungskonferenz nach langer De-
batte zum Grundsatz der qualitativen Abrü-
stung bekannte, gelangte die Definitionsfrage 
nicht über Beratungen in den Expertenaus-
schüssen hinaus. Bezeichnend war dabei die 

52) Vgl. die Argumentation des amerikanischen 
Resolutionsantrages vom 11. April 1932 bei 
Schwendemann, a. a. O., S. 266 f.



von den verschiedenen Delegationen einge-
nommene Haltung 53 ). Der amerikanische Vor-
schlag empfahl nur das Verbot solcher Land-
waffen, die die Vereinigten Staaten aufgrund 
ihrer strategischen Lage weder in nennenswer-
tem Umfang besaßen noch bedurften. Großbri-
tannien als führende europäische Seemacht 
vertrat die These, daß es militärische Schiffs-
typen offensiven Charakters nicht gäbe, wäh-
rend Frankreich umgekehrt allen Waffen der 
Landstreitkräfte defensive Natur zusprach. 
Deutschland schließlich verlangte, diejenigen 
Abrüstungsgüter, deren Besitz ihm durch den 
Versailler Vertrag untersagt war, generell zu 
Angriffswaffen zu erklären und unter Verbot 
zu stellen.

53) Vgl. die Kapitel I—IX und XI bei Loosli-Usteri, 
a. a. O., S. 85 ff.
54) Text bei Schwendemann, a. a. O., S. 820 ff.

55) Vgl. E. v. Waldkirch, Das Abrüstungsproblem, 
Basel 1932.

2. Prozentual oder numerisch?

In engem Zusammenhang mit der Auswahl der 
für ein Abrüstungsreglement heranzuziehen-
den Waffenkategorien stand die Frage nach 
einem geeigneten Schlüssel, um den Umfang 
der jedem Land zu erteilenden Abrüstungsauf-
lagen zu bestimmen. Zwischen zwei prinzipiell 
verschiedenen Methoden war zu wählen. Die 
eine bestand darin, die vorhandenen Rüstungs-
bestände aller Mächte um einen bestimmten 
Prozentsatz zu reduzieren. So waren die Part-
ner des Washingtoner Abkommens vorgegan-
gen, als sie die Gesamttonnage jedes Vertrags-
staates (ausgenommen Frankreich und Italien) 
an Großkampfschiffen einheitlich um etwa 4
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0 
Prozent herabsetzten. Mit dem Vorschlag einer 
allgemeinen Rüstungsverminderung um ein 
Drittel empfahl die Hoover-Botschaft vom Juni 
1932 ) gleichfalls eine prozentuale Abrü-
stung.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in seiner 
relativen Einfachheit. Es erübrigt das naturge-
mäß hartnäckige Tauziehen um die Festsetzung 
zahlenmäßiger Abrüstungsquoten für jedes 
Land und jeden Rüstungsartikel. Auch behan-
delt es jeden Staat in gleicher Weise und ge-
winnt dadurch zusätzlich den Anschein der 

Gerechtigkeit. Mit denselben Argumenten ist 
auch die sogenannte indirekte Abrüstung be-
fürwortet worden, die nicht auf die Herabset-
zung der Mannschafts- und Materialstärken 
selbst, sondern auf die Verkleinerung der Mi-
litärhaushalte zielte 55 ). Die Vorbereitende Ab-
rüstungskommission und der Budgetausschuß 
der Genfer Weltkonferenz haben sich ausführ-
lich mit der Brauchbarkeit dieser Methode be-
faßt und sie schließlich verworfen.

Beiden Verfahrensweisen, der prozentualen 
Abrüstung und ihrer Unterform, der indirekten 
Abrüstung, sind zwei entscheidende Mängel 
gemeinsam: Sie können nur generalisierende 
Verfügungen treffen und berücksichtigen nicht, 
wie auch Art. 8 VBS es verlangt, die individu-
ellen Gegebenheiten der geographischen, stra-
tegischen und allgemein politischen Lage, 
die von Staat zu Staat verschieden sind. Vor 
allem aber erheben sie den rüstungspolitischen 
Status quo zur Ausgangsbasis einer Abrü-
stungsregelung und rufen damit den Wider-
stand derjenigen Kräfte auf den Plan, die eine 
Abänderung des bestehenden internationalen 
Rüstungsproporzes anstreben.

Wird die prozentuale Abrüstung abgelehnt, 
weil sie die absoluten Rüstungshöhen zwar 
abzubauen, nicht aber das Kräfteverhältnis 
zwischen den nationalen Rüstungen zu ändern 
vermag, so bleibt als Alternative nur die 
numerische Abrüstung. Darunter ist ein Ver-
fahren zu verstehen, das für jeden einzelnen 
Teilnehmerstaat die außer Dienst zu stellen-
den personellen und materiellen Rüstungs-
bestände begrifflich spezifiziert und in Men-
gen- und Stückzahlen genau vorschreibt. Da-
durch werden neue Probleme aufgeworfen, die 
sich in der Praxis als noch schwieriger lösbar 
erweisen.

3. Abrüstung der „Effektiven" oder des 
„potentiel de guerre"?

Was ist überhaupt Rüstung? Diese Frage, de-
ren Klärung der Völkerbundrat der Vorberei-



tenden Abrüstungskommission als erste Auf-
gabe zugewiesen hatte, stand am Anfang einer 
langen deutsch-französischen Kontroverse über 
das Wesen militärischer Stärke und über die 
Vergleichbarkeit verschiedener nationaler Rü-
stungen. Mußte z. B. •— wie die französische 
Auffassung behauptete — den regulären Streit-
kräften eines Landes auch dessen halbmilitäri-
sche Organisationen und Wehrverbände zuge-
rechnet werden? Bestand eine Armee nur aus 
ihren aktiven Offizieren und Mannschaften 
oder auch — wie der deutsche Standpunkt gel-
tend machte — aus den ausgebildeten und je-
derzeit mobilisierbaren Reservisten? Gab es 
objektive Kriterien, den Kampfwert eines klei-
nen Berufsheeres von längerdienenden Frei-
willigen gegen den einer zahlenmäßig größe-
ren Streitmacht, die sich aber überwiegend 
aus Wehrpflichtigen rekrutierte, abzuwägen?

Uber diese Fragen hatten in den Fachgremien 
der Abrüstungskonferenz Männer zu befinden, 
die sich an der Spitze der militärischen Hierar-
chien nicht nur in besonderem Maße zur Ge-
währleistung der Sicherheit ihrer Nationen be-
rufen fühlten, sondern die auch aus der Men-
talität ihres Berufsstandes heraus dem Abrü-
stungsgedanken reserviert gegenüberstanden. 
Entsprechend gering war das Maß an Überein-
stimmung bereits in solchen Fragen, die noch 
eindeutig als Sachfragen anzusprechen waren. 
Dahinter aber erhob sich erst die eigentlich 
politische Problematik.

Sie begann dort, wo es darum ging, Maßstäbe 
aufzustellen, nach denen allgemeine Abrü-
stungsnormen mit den individuellen Sicher-
heitsbedürfnissen der einzelnen Staaten in 
Einklang gebracht werden sollten. Wenn es 
der deutschen Abrüstungspolitik darauf an-
kam, die Kluft zwischen der eigenen Machtlo-
sigkeit und dem Übergewicht der hochgerüste-
ten Staaten in Mitteleuropa zu verringern, so 
lag es gerade im Interesse Frankreichs, seine 
bestehende militärische Überlegenheit aufrecht-
zuerhalten. Daraus resultierten die konstant 
entgegengesetzten Verhandlungspositionen, 
die von den beiden Mächten in der Frage der 

materiellen Bemessungsgrundlagen einer Ab-
rüstungsregelung eingenommen wurden.

Nach deutscher Auffassung durften nur die 
sogenannten Effektiven in Rechnung gestellt 
werden, d. h. die jedem Staat sofort verfüg-
baren oder kurzfristig zu mobilisierenden 
Mannschaften, Waffen und Kriegsgeräte. Alle 
Faktoren, die für den Einsatz militärischer 
Machtmittel nur von sekundärer Bedeutung 
waren, sollten außer Betracht bleiben.

Dagegen entwickelte die französische Politik 
den Begriff des „potentiel de guerre" als Richt-
maß für die zutreffende Einschätzung der tat-
sächlichen militärischen Möglichkeiten eines 
Landes. Sie verstand darunter in weitestem 
Sinne alle für die Kriegführung relevanten Ge-
gebenheiten, nämlich außer der Armee, ihrer 
Bewaffnung und Ausrüstung auch das Bevöl-
kerungspotential und die industrielle Kapazi-
tät, die für die Produktion von Rüstungsgütern 
genutzt werden konnte. Die politische Folge-
rung aus dieser Definition war die, daß einem 
Land, dessen möglicher Gegner erst auf län-
gere Sicht durch Aktivierung seiner Reserven 
volle militärische Stärke entfalten konnte, ein 
höheres Maß an aktueller Militärmacht zuer-
kannt werden müsse, um es instand zu setzen, 
eine eventuelle Aggression bereits im Ansatz 
zu ersticken.
Daß die internationale Abrüstungsdiskussion 
während der zehnjährigen Verhandlungen un-
ter der Regie des Völkerbundes immer wieder 
in sterile Disputation über Detailprobleme zu-
rückfiel, hatte seinen tieferen Ursprung nicht in 
der praktischen Unlösbarkeit dieser Fragen, 
sondern darin, daß die Delegationen technisch-
organisatorische Einwendungen zum Vorwand 
nahmen, um politische Ansprüche zu vertreten. 
Jedes Land zeigte sich bestrebt, die Abrü-
stungsvorschriften möglichst tief in die Rü-
stungsstruktur der anderen Staaten eingreifen 
zu lassen, ohne spezifische Vorteile des eige-
nen Rüstungssystems preisgeben zu müssen.

Salvador de Madariaga, damals Leiter der spa-
nischen Abrüstungsdelegation, hat das Pro-
blem mit seiner berühmten Tierparabel veran-
schaulicht: Auf der Abrüstungskonferenz der 



Tiere schlägt der Adler mit Blick auf den 
Stier vor, zunächst einmal alle Hörner zu 
schleifen. Der Stier sieht auf den Tiger und 
fordert, als erstes die Krallen zu beschneiden. 
Der Tiger aber fürchtet den Elefanten und ver-
langt, man müsse damit beginnen, das Tragen 
von Stoßzähnen zu verbieten. Der Elefant wie-

derum erklärt, auf den Adler bezogen, die 
Flügel, die ihm selbst fehlen, für gefährlich. 
Schließlich meldet sich der Bär zu Wort mit 
dem Vorschlag, sich doch nicht bei Halbhei-
ten aufzuhalten, sondern alle Waffen abzule-
gen und nichts zu erlauben, als eine feste brü-
derlich 56e Umarmung ).

V. Die Konstellation der nationalen Interessen in der Abrüstungsfrage

1. Frankreichs Sicherheitsforderung

Das hohe Ansehen, das die Idee der Abrüstung 
in der öffentlichen Weltmeinung genoß, verbot 
es jeder Regierung, sich von Unternehmungen 
zu distanzieren, die dazu bestimmt waren, sie 
zu verwirklichen. In Wahrheit jedoch entspra-
chen nicht in allen Staaten die Erfordernisse 
der Abrüstung denen des nationalen Interes-
ses. Würde man versuchen, eine Einteilung 
der Großmächte unter dem Gesichtspunkt des 
jeweiligen Verhältnisses von Abrüstung und 
außenpolitischer Interessenlage vorzunehmen, 
so ergäbe sich eine Skala, an deren einem 
Ende sich beide Prinzipien in Übereinstimmung 
befinden, während sie am anderen Ende offene 
Gegensätze darstellen. Die Antagonisten eines 
solchen Schemas waren Frankreich und 
Deutschland.

Frankreichs hegemoniale Stellung in Europa 
gründete einerseits auf seiner Rolle als Füh- 
rungs- und Schutzmacht der aus den Pariser 
Friedensverträgen profitierenden Staaten, an-
dererseits auf seiner eigenen militärischen 
Überlegenheit. Die französische Heerespräsenz-
stärke belief sich ständig auf über 600 000 
Mann, während vier Millionen ausgebildete 
Reservisten für den Frontdienst und weitere 
zwei Millionen für rückwärtige Dienste in Be-
reitschaft standen. Mit einem Anteil des Hee-
resbudgets am Gesamthaushalt von ungefähr 
30 Prozent erbrachte Frankreich jährlich das 
mit Abstand größte Rüstungsaufkommen aller 

europäischen Staaten 57). Pro Kopf der Bevöl-
kerung betrugen die militärischen Staatsaus-
gaben umgerechnet mehr als 50 Reichsmark. 
Das entsprach etwa dem Fünffachen des Betra-
ges, mit dem der deutsche Steuerzahler für Rü-
stungszwecke je E
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inwohner und Jahr belastet 

wurde ).

56) Mehrfach belegt; hier nach: Salvador de Ma- 
dariaga, Der Westen. Heer ohne Banner, Bern 
1961, S. 100 f. (Urheber des Gleichnisses war danach 
nicht de Madariaga, sondern Churchill).

57) Zum Vergleich die korrespondierenden Werte 
für ein Land der Kleinen Entente (Tschechoslowa-
kei): 18 Prozent, ein neutrales Land (Schweden): 
18 Prozent, und Deutschland: 7 Prozent. Angaben 
für das Haushaltsjahr 1929 nach: Von Oertzen, 
Rüstung und Abrüstung, Berlin 1929.
58) Tschechoslowakei 15, Schweden 27, Deutschland 
10 Reichsmark.

Nach Auffassung der meisten französischen Re-
gierungen der zwanziger und dreißiger Jahre 
rechtfertigte die außenpolitische Situation des 
Landes nicht nur ein derart hohes Rüstungs-
niveau, sondern ließ es noch eher unzu-
reichend erscheinen. Die Beurteilung dieser 
französischen Einschätzung muß von der Spal-
tung Europas in zwei Mächtegruppen aus-
gehen, deren eine die bestehende territoriale 
und politische Ordnung stützte, während die 
andere eine Änderung dieser Ordnung an-
strebte. Frankreich selbst war davon in drei-
facher Hinsicht betroffen.

Einmal trachtete in seiner unmittelbaren Nach-
barschaft Deutschland nach der Überwindung 
der durch den Versailler Vertrag gesetzten 
Schranken, die allein es daran hinderten, ein 
politischer Konkurrent Frankreichs zu werden. 
Zweitens konzentrierte Italien alle Anstren-
gungen auf die Erringung einer der französi-
schen ebenbürtigen Stellung in Europa und be-
drohte Frankreichs Interessen in Nordafrika.



Drittens bestand die permanente Gefahr der 
Verwicklung in einen bewaffneten Streit in 
Südosteuropa. Zwar sollten nach französischer 
Intention die Bündnisse mit Polen und der 
Kleinen Entente den Schutzring um Deutsch-
land stärken, jedoch schwelte zwischen der 
Tschechoslowakei, Jugoslawien und Rumänien 
einerseits und den Balkan-Revisionisten Un-
garn, Bulgarien und Albanien andererseits ge-
nügend eigener Konfliktstoff, um Frankreichs 
Eingreifen aufgrund seiner Allianzverpflich-
tungen jederzeit erforderlich werden zu lassen.

Mochte Frankreich auf weite Sicht der gleich-
großen Bevölkerungszahl Italiens und der ein-
einhalbmal größeren seines Hauptkontrahen-
ten Deutschland als auch der größeren demo-
graphischen wie ökonomischen Dynamik die-
ser Staaten das politische Gewicht seines Ko-
lonialreiches entgegensetzen — für die Gegen-
wart und die nahe Zukunft bestand der sicht-
bare Ausdruck der Führungsposition Frank-
reichs in Europa in der Größe und der Bedeu-
tung der französischen Armee. Daran Einbußen 
dulden, hieß diese Führungsposition gefähr-
den. Die oberste Maxime der französischen 
Abrüstungspolitik lautete daher, keine Rü-
stungseinschränkungen zuzugestehen ohne ein 
gleichwertiges Maß an politischen Kompensa-
tionen zu erhalten.

Was Frankreich an Gegenleistungen für Zu-
geständnisse in der Abrüstungsfrage verlang-
te, war die Verwirklichung seiner seit dem 
Weltkrieg beständig erhobenen Forderungen: 
Garantien für das Fortbestehen der geltenden 
Verträge, Präzisierung der Artikel 10 und 16 
der Völkerbundsatzung, Organisation des ge-
genseitigen Beistandes, Schaffung einer Völ-
kerbundarmee und Kontrolle der Abrüstung. 
Es waren Forderungen nach Maßnahmen zur 
Stabilisierung des europäischen Status quo, 
der der Sicherheit Frankreichs dienlich, für die 
Erhaltung seiner Vormachtstellung aber uner-
läßlich war.

Ob das wie einen Schutzschild vor jede Abrü-
stungseinigung gehobene Sicherheitsbedürfnis 
Frankreichs real bestand oder nicht, ist eine 
umstrittene Frage. Will man die Unterschei-

dung zwischen objektiver Sicherheit als einen 
„Zustand, in dem keine Gefahr e
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xistiert", und 
subjektiver Sicherheit als einen „Zustand, in 
dem keine Furcht vor Gefahr existiert" ), 
übernehmen, so wird sich bis zum Zusammen-
bruch der Demokratie in Deutschland ein ob-
jektives französisches Sicherheitsvakuum 
schwerlich nachweisen lassen.

Dagegen schei 60nt das „neurotische" ) Un-
sicherheitsgefühl Frankreichs gegenüber 
Deutschland eine wirkende Kraft der französi-
schen Abrüstungspolitik gewesen zu sein. Das 
bedeutsame französische Sicherheitsmemoran-
dum vom Juli 1931 enthält die aufschlußreiche 
Passage: „Die Herabsetzung der Rüstungen 
schließt das Vertrauen in sich. Kann man die 
Hoffnung haben, daß dieses Vertrauen vorhan-
den ist, wenn das Gefühl besteht, daß für viele 
es sich weniger darum handelt, zum Vorteil al-
ler den Frieden zu organisieren, als zum Vor-
teil weniger die bestehende Ordnung zu än-
dern?" 61)  Hier wird die latente Furcht vor den 
Imponderabilien einer Abrüstungsordnung 
deutlich, die das Gespenst des Revisionismus 
heraufbeschwört, der nicht primär Frankreichs 
Sicherheit, wohl aber seinen Rang in der inter-
nationalen Politik in Frage zu stellen drohte.

2. Das deutsche Verlangen nach 
Gleichberechtigung

Läßt sich die französische Abrüstungspolitik in 
die Formel „Sicherheit vor Abrüstung" fassen, 
so stand Deutschlands Politik unter dem Leit-
satz „Sicherheit durch Abrüstung". Der franzö-
sischen Sicherheitsparole entsprach auf deut-
scher Seite die Forderung nach Gleichberechti-
gung. Aber auch dieses Schlagwort war eher 
dazu angetan, seine politische Motivierung zu 
verdunkeln als zu verdeutlichen.

Wenn die deutschen Delegierten auf allen 
Konferenzen als energische Befürworter des 
Abrüstungsgedankens auftraten, so boten 
ihnen dazu die Völkerbundsatzung und der 

59) Nach Friedrich Berber, Lehrbuch des Völker-
rechts, Bd. III, München 1964, S. 109.
60) Vgl. Loosli-Usteri, a. a. O., S. 44.
61) Zit. n. Schwendemann, a. a. O., S. 608.



Versailler Vertrag die stärksten Argumente. 
Bereits am 1. Januar 1927 war die alliierte 
Militär-Kontrollkommission, die die Ausfüh-
rung der Friedensverträge zu überwachen hat-
te, aufgelöst worden, womit die Siegermächte 
formell bestätigt hatten, daß Deutschland sei-
nen Entwaffnungsauflagen vollständig nachge-
kommen war62 ). Es besaß keine Panzer, 
schwere Artillerie und Flugzeuge mehr, hatte 
das Rheinland entmilitarisiert und sein Heer 
auf 100 000 Mann reduziert. Damit war die Be-
dingung erfüllt, die von den Alliierten in der 
sogenannten Mantelnote zum Versailler Ver-
trag zur Voraussetzung eigener Abrüstungs-
maßnahmen 63erklärt worden war ).

62) Vgl. Michael Salewski, Entwaffnung und Mili-
tärkontrolle in Deutschland 1919—1927, Schriften 
des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik, Bd. 24, München 1966.
63) Vgl. Schwendemann, a. a. O., S. 21 f.

64) Karl Schwendemann, Deutschlands Weg in der 
Abrüstungsfrage, in: Richard Schmidt und Adolf 
Grabowsky (Hrsg.), Deutschlands Kampf um die 
Gleichberechtigung, Berlin 1934, S. 18.
65) Schwendemann, ebd.: „Das Ziel, das die deut-
sche Politik ... im Auge hatte, war klar und ein-
deutig: ... Wiedergewinnung der tatsächlichen 
Großmachtstellung, die Deutschland seit Versailles 
infolge seiner einseitigen Wehrlosigkeit abhanden 
gekommen war." S. war Mitglied der deutschen 
Delegation auf der Genfer Abrüstungskonferenz.

Indessen hatten seit 1926 regelmäßig Abrü-
stungsverhandlungen stattgefunden, ohne daß 
der weltweite Trend zur Vermehrung und Per-
fektionierung der Kriegsrüstungen zum Still-
stand gekommen war. Für Deutschland bot 
diese Entwicklung fortwährenden Anlaß, unter 
Hinweis auf seine eigenen Entwaffnungs-,,Vor-
leistungen" die übrige Welt zur Einhaltung 
ihres Abrüstungsversprechens zu mahnen. Es 
konnte sich sogar der Unterstützung der öffent-
lichen Meinung auch des Auslandes sicher 
sein, wenn es sowohl als Mitglied des Völker-
bundes unter Berufung auf das Prinzip der 
Rechtsgleichheit, das ihm zugrunde lag, wie 
auch als Unterzeichner der Locarno-Verträge 
Gleichberechtigung in der Abrüstungsfrage 
beanspruchte.

Theoretisch konnte dieser Anspruch auf dreier-
lei Weise erfüllt werden: indem die anderen 
Mächte bis auf das Niveau des Deutschland 
zugebilligten Militärpotentials abrüsteten, in-
dem sie Deutschland generell von den Rü-
stungsbeschränkungen des Versailler Vertra-
ges entbanden oder indem sie sich auf einer 
mittleren Linie arrangierten, das heißt, ein all-
gemeines Abrüstungsübereinkommen schlos-
sen, das die Rüstungen aller Teilnehmer be-

grenzte und mithin für Deutschland die Ver-
sailler Militärklauseln ablöste. Jedoch lagen 
sowohl die erste wie die zweite Möglichkeit 
außerhalb des politisch Realisierbaren. Weder 
war es denkbar, daß die ehemaligen Alliier-
ten freiwillig die Beschränkungen auf sich neh-
men würden, die sie einst dem besiegten 
Kriegsgegner autoritativ auferlegt hatten, noch 
daß sie Deutschland ohne zwingende Notwen-
digkeit einem abstrakten Prinzip zuliebe aus 
diesen Bindungen entlassen würden.

Was für Deutschland demnach allein erreich-
bar schien und erreicht werden sollte, war die 
Verwirklichung der Gleichberechtigungsforde-
rung mittels einer allgemeinen Abrüstungs-
konvention, die, wie immer im einzelnen sie 
ausfallen mochte, die Eliminierung des Teiles 
V des Versailler Vertrages bedeuten würde. 
Darin bestand das H
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auptziel der deutschen 
Politik. Obgleich sie offiziell für allgemeine 
Abrüstung nach dem Muster der deutschen 
Abrüstung eintrat — denn das war die „beste 
juristische und moralische Ausgangsbasis" )  
—, diente ihr die Abrüstung selbst nur als He-
bel, um aus dem Versailler Vertrag einen der 
wichtigsten Teile herauszubrechen und da-
durch die Rechts- und Machtordnung von 1919 
als Ganzes zu unterminieren. Die Abrüstungs-
frage stellen, hieß für Deutschland den 
Wunsch nach Revision seines unbefriedigen-
den Status innerhalb des europäischen Mächte-
systems auf die Tagesordnung der internatio-
nalen Pol 65itik setzen ).

Daß jede mögliche Abrüstungskonvention 
Deutschland die Berechtigung zur Aufrüstung 
verschaffen würde, war ein Nebeneffekt dieser 
Politik, den aber wohl erst Hitler konsequent 



zu nutzen entschlossen war. Im übrigen fügte 
sich Hitlers Abrüstungspolitik zunächst bruch-
los an die seiner Vorgänger im Reichskanzler- 
amt. Wenn seine Regierung auch nach Deutsch-
lands Auszug aus der Abrüstungskonferenz 
noch aktiv an diplomatischen Bemühungen um 
eine Abrüstungsvereinbarung mitwirkte, so 
mag dafür die Absicht leitend gewesen sein, 
die inzwischen in Angriff genommene deut-
sche Aufrüstung international zu legalisieren 
und gegen etwaige Sanktionen des Völker-
bundes abzusichern.

3. Die Haltung der übrigen Mächte

Der dominierende Einfluß der jeweils eigenen 
außenpolitischen Interessenlage auf die Konzi-
pierung der Abrüstungspolitik machte sich 
auch bei den übrigen Mächten bemerkbar. So 
waren Großbritannien und die Vereinigten 
Staaten, deren Stärke in der maritimen Rü-
stung lag, an den Problemen der Landab-
rüstung nur indirekt und insoweit interessiert, 
als sie ein geeignetes Mittel zur Stabilisierung 
des Friedens und der Erhaltung eines konti-
nentaleuropäischen Mächtegleichgewichts zu 
sein versprach. Durch diplomatische Vermitt-
lungsaktionen und wechselnde Parteinahmen 
in Einzelfragen zugunsten Frankreichs oder 
Deutschlands suchten sie pragmatische Lö-
sungsentwürfe zu entwickeln und einer allen 
Beteiligten annehmbaren Übereinkunft den 
Weg zu ebnen. Gemeinsam war beiden 
angelsächsischen Mächten die Unnachgiebig-
keit gegenüber Frankreichs Drängen, präzise 
Sicherheitsgarantien zu übernehmen. Die USA 
sahen überdies mit Unwillen, wie der Rü-
stungsaufwand in Europa die Finanzkraft ihrer 
Kriegsschuldner beeinträchtigte und sie an den 
fälligen Rückerstattungen hinderte.

Geschlossen auf der Seite Frankreichs standen 
in den Abrüstungsverhandlungen die Länder 
der Kleinen Entente zusammen mit Belgien, 
Polen und Griechenland, während Österreich, 
Ungarn und Bulgarien ebenso einmütig den 
deutschen Thesen beipflichteten. Sie alle teil-
ten indessen den gemeinsamen Argwohn ge-
genüber internen Verhandlungen der Groß-
mächte. Als Beispiel für dieses Mißtrauen 
kann der Abschluß des Organisationspaktes 
im Februar 1933 angesehen werden, der eine 
Reaktion auf die Fünfmächteerklärung vom 
Dezember 1932 darstellte, durch die Frankreich 
bei seinen Verbündeten den Eindruck hervor-
gerufen hatte, sich mit Deutschland zu Lasten 
der Verteidigung des Status quo vergleichen 
zu wollen. Polens eigenständiger Beitrag in 
der Abrüstungsdiskussion bestand in konkre-
ten Vorschlägen für die sogenannte morali-
sche Abrüstung, die sich aus der polnischen 
Besorgnis über die antipolnische Propaganda 
in Deutschland erklärten.

Rußlands wiederholte radikale Vorstöße für 
eine totale Abrüstung wurden allgemein und 
wohl nicht zu Unrecht von ihrer Propaganda-
wirkung auf die kommunistischen Parteien her 
interpretiert. In den Verhandlungen erwies 
sich die Sowjetunion als Hauptkritiker der 
französischen Sicherheitspolitik und unter-
stützte den deutschen Abrüstungsstandpunkt 
ebensohäufig wie Italien, das mit seiner For-
derung nach Dalmatien und seinen kolonialen 
Ambitionen den revisionistischen Mächten zu-
zurechnen ist. Unter Führung der skandinavi-
schen Länder betonte die ehemals neutrale 
Staatengruppe nachhaltig ihr Interesse am 
Zustandekommen eines praktikablen Ab-
rüstungsabkommens.

VI. Abrüstung und kollektive Sicherheit

1. Was ist kollektive Sicherheit?

Haben die Abrüstungsbemühungen nach dem 
Ersten Weltkrieg dazu beigetragen, die kollek-
tive Sicherheit in Europa zu konsolidieren? — 

Die notwendige Vorfrage muß lauten: Worin 
besteht das Wesen der kollektiven Sicherheit 
und inwieweit war sie durch den Völkerbund, 
die Locarno-Verträge und den Kriegsächtungs-
pakt bereits verwirklicht?



Artikel 16 der Völkerbundsatzung drückt aus, 
was kollektive Sicherheit im Kern bedeutet: 
„Schreitet ein Bundesmitglied entgegen den 

übernommenen Verpflichtungen zum 
Kriege, so wird es ohne weiteres so angese-
hen, als hätte es eine Kriegshandlung gegen 
alle anderen Bundesmitglieder begangen." 66 ) 
Der unprovoziert angegriffene Staat darf also 
erwarten, daß ihm der Beistand aller übrigen 
Staaten zuteil wird. Er braucht nicht schon im 
Frieden Vorkehrungen zum Schutz gegen 
einen möglichen Angriff zu treffen, z. B. indem 
er rüstet oder sich um Verbündete bemüht. 
Vielmehr wird die Sicherheit jedes Staates zu 
einer „Angelegenheit aller Staaten, die sich 
kollektiv um die Sicherheit eines jeden einzel-
nen kümmern, als ginge
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 es um ihre eigene 

Sicherheit" ).

In dieser abstrakten Form ist das Konzept 
geradezu verführerisch schlüssig und überzeu-
gend. Es verwundert nicht, daß es in der politi-
schen Propaganda beträchtliches Ansehen ge-
noß. Hatte es doch vortreffliche Argumente 
auf seiner Seite. Einmal verkörpert die Idee 
der kollektiven Sicherheit ein moralisches 
Prinzip: Ein Staat, der dem Opfer einer Ag-
gression zur Hilfe eilt, streitet immer auf der 
Seite des Rechts. Zum anderen inspiriert die 
Teilhabe eines Staates an einem System kol-
lektiver Sicherheit seinen Bürgern das Gefühl 
erhöhter nationaler Sicherheit: Wir werden, 
sollte man uns angreifen, nicht allein stehen. 
Die Frage bleibt, warum es dennoch in der 
Praxis versagt hat, warum das Konzept der 
Kollektivsicherheit sich als keineswegs geeig-
net erwies, wirkliche Sicherheit zu gewährlei-
sten und ein friedliches Zeitalter der inter-
nationalen Beziehungen zu begründen.

Eine Reihe von Antworten drängt sich auf. 
Man kann darauf hinweisen, daß der große 
Entwurf Wilsons weitgehend Fragment blieb, 
daß das amerikanische Garantieversprechen 
nicht realisiert wurde, daß partielle Grenz-
garantien und die allgemeine Kriegsächtung

66) Zit. n. Klöss, a. a. O., S. 47.
67) Hans J. Morgenthau, Macht und Frieden, Gü-
tersloh 1963, S. 355.

allein eben nicht genügten, daß insbesondere 
die Modalitäten gegenseitiger Beistandslei-
stung nicht in zusätzlichen Abkommen konkre-
tisiert wurden. Es läßt sich ferner die schwie-
rige Frage der Sanktionen anführen, die, ka-
men sie überhaupt zustande wie 1935 gegen-
über Italien im Abbessinienkonflikt, sich als 
zu schwächlich herausstellten, um den Aggres-
sor in die Schranken des Rechts zu zwingen, 
und die letztlich den Sanktionsmächten nicht 
weniger schadeten als dem Betroffenen. All 
das sind Teilerklärungen, aber sie führen noch 
nicht in das Zentrum des Problems. Es ist 
nötig, einige der Bedingungen zu klären, von 
denen es abhängt, ob ein solches Konzept 
überhaupt funktionsfähig sein kann.

Von einem echten System kollektiver Sicher-
heit wird zu Recht nur dann gesprochen wer-
den können, wenn es die politische Einheit, 
die daran teilnimmt, in zweifacher Weise be-
rechtigt und verpflichtet. Einerseits muß jedes 
Mitglied zugleich Nutznießer und Garant des 
Systems sein, das heißt, es genießt den Schutz 
der kollektiven Sicherheitsgewährleistung und 
übernimmt dafür die Verpflichtung, sie seiner-
seits zu unterstützen. Jeder Teilnehmer tritt 
quasi in einer Doppelfunktion auf, nämlich als 
„Konsument" und „Produzent von Sicher-
heit 68" ).

Andererseits steht jedes Mitglied gleichzeitig 
unter dem Schutzversprechen wie unter der 
Sanktionsdrohung des Systems, das heißt, es 
kann theoretisch in die Rolle des Angegriffe-
nen und damit Schutzbedürftigen ebenso gera-
ten wie in die des Aggressors, gegen den die 
kollektive Sanktion sich richtet. Ein echtes 
Kollektivsystem muß also von der „Anonymi-
tät des Aggressors" 69 ) ausgehen. Es 
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„darf 
nicht gegen eine bestimmte Macht als solche 
gerichtet sein" ).

Insbesondere die letzte Voraussetzung war je-
doch 1919 in Europa nur höchst mangelhaft

68) John H. Herz, Weltpolitik im Atomzeitalter, 
Stuttgart 1961, S. 47.

69)  Herz, a. a. O., S. 49.
70) Georg Schwarzenberger, Power Politics, Lon-
don 1951, S. 493.



erfüllt. Schon die formale Verknüpfung der 
Völkerbundsatzung mit den übrigen Teilen des 
Versailler Vertragswerkes setzte den entschei-
denden politischen Akzent. Auf diese Weise 
war versucht worden, ein kollektives Sicher-
heitssystem über einer internationalen Ord-
nung aufzurichten, die nebeneinander poli-
tisch saturierte Staaten und politisch diskrimi-
nierte Staaten umfaßte. Damit aber war auch 
die Rollenverteilung zwischen potentiellen An-
greifern und potentiell Angegriffenen bereits 
vorgegeben. Denn nur für bestimmte Mächte 
bestand praktisch ein Anreiz, ihren subjektiv 
unbefriedigenden Status durch offensive Poli-
tik bis hin zu offener Aggression zu verbes-
sern.

Dem kam die Abfassung der Artikel 10 und 19 
der Völkerbundsatzung noch entgegen. Zusam-
mengenommen begründeten sie eine umfas-
sende Garantie des gegebenen politischen und 
territorialen Besitzstandes bei gleichzeitigem 
Ausschluß von Möglichkeiten legaler und 
friedlicher Vertragsrevision. Indem aber ein 
Kollektivsystem einseitig zugunsten eines Tei-
les der Mitglieder wirkt, wird es in sich selbst 
fragwürdig und nimmt den Charakter eines 
Bündnisses an, das auf die Konservierung der 
bestehenden Ordnung hin angelegt ist. Es 
vertieft dadurch den Konflikt zwischen Anhän-
gern und Gegnern des Status quo, anstatt ihn 
einzudämmen und einer Lösung zugänglich zu 
machen. Ob die Abrüstungsverhandlungen 
diesen Mangel beseitigen konnten, wurde so 
zum Prüfstein ihrer Eignung zur Konsolidie-
rung der kollektiven Sicherheit.

2. Sicherheit durch Abrüstung?

Daß Abrüstung grundsätzlich ein stabilisieren-
des Element der internationalen Beziehungen 
sei und die äußere Sicherheit aller Staaten 
erhöhe, war zwischen den Weltkriegen die in 
der Politik wie auch in der Wissenschaft vor-
herrschende Überzeugung. Sie beruhte u. a. 
auf der Annahme, daß Staaten Kriege führten, 
weil sie über Rüstungen verfügten, und daß 
der ungezügelte Rüstungswettlauf selbst eine 
kriegsverursachende Kraft sei.

Nach allen bisherigen Erfahrungen und Ein-
sichten ist der allgemeine Zusammenhang von 
Sicherheit und Abrüstung komplizierter. Un-
abhängig von der Funktion, die militärische 
Rüstung für die Stabilisierung des ökonomi-
schen und sozialen Systems innerhalb einer 
politischen Einheit hat oder haben kann, las-
sen sich im Hinblick auf die Außenbeziehun-
gen eines Staates drei Motive unterscheiden, 
die ihn zu Rüstungsanstrengungen veranlas-
sen. Es sind

1. die Furcht vor Bedrohung durch einen 
militärischen Angriff,

2. die eigene Angriffsabsicht,

3. die Absicht, durch Rüstung Macht zu de-
monstrieren, das heißt, sie als Abschreckungs-
oder Drohpotential einzusetzen, um dadurch 
politischen Zielen Nachdruck zu verleihen.

Ob im historischen Einzelfall nur je ein einziges 
dieser Motive aufzuweisen ist, mag bezweifelt 
werden. Eher werden mehrere davon oder so-
gar alle nebeneinander bestehen, sich über-
lagern und mehr oder minder dominant in 
konkreten politischen Entscheidungen zur Gel-
tung kommen.

Die Frage der jeweiligen Kombination rü-
stungsmotivierender Faktoren ist aber auch 
weniger wichtig gegenüber einem allgemeine-
ren und ihnen allen gemeinsamen Bestim-
mungsgrund: Rüstung, wie immer sie begrün-
det sein mag, kann als verläßliches Indiz die-
nen für das disharmoniserte Verhältnis des 
betreffenden Staates zu seiner Umwelt oder 
zu Teilen davon. Ob ein Staat sein militäri-
sches Potential unterhält, um einen Angriff 
zu unternehmen oder einen Angriff abzuweh-
ren, mit einem Angriff zu drohen oder vor 
einem Angriff abzuschrecken, stets ist es eine 
politische Konfliktsituation, die seiner Haltung 
zugrunde liegt.

Sicherheit zwischen den Gliedern eines be-
stimmten internationalen Systems läßt sich 
danach definieren als Funktion der Häufung 
und Intensität von innerhalb des Systems be-
stehenden Konflikten, nicht als Funktion der 
vorhandenen Rüstungen. Umgekehrt ist Ab-



rüstung keine Ursache, sondern allenfalls ein 
Symptom der Sicherheit, das anzeigt, in wel-
chem Maß die Staaten mit der gewaltsamen 
Austragung ihrer Rivalitäten rechnen.

Von sich aus vermag also Abrüstung weder 
politische Gegensätze zu überwinden noch, 
was in der Wirkung dasselbe ist, die Sicher-
heit zwischen Staaten zu erhöhen. Die einzige 
nennenswerte Vereinbarung zwischen den 
Weltkriegen, die eine tatsächliche Verminde-
rung der Rüstungen zur Folge hatte, das 
Washingtoner Flottenabkommen, ist ein Bei-
spiel dafür, daß eine politische Verständigung 
unter den Beteiligten vorausgehen muß, um 
den Boden für eine Abrüstungsübereinkunft 
zu bereiten. Großbritannien, die Vereinigten 
Staaten und Japan hatten sich vorher im Vier-
mächte- und im Neunmächtevertrag über ihre 
gegenseitigen Interessen im Pazifik und ins-
besondere gegenüber China arrangiert. Keine 
dieser Mächte versuchte überdies, die Ab-
rüstungsfrage als Hebel zu benutzen, um die 
bestehende Kräfteverteilung zu ihren Gunsten 
zu ändern. Die Einigung erfolgte auf der 
Grundlage der tatsächlichen politischen Ge-
wichtung in diesem Raum, nicht gegen sie.

Wenn dennoch der Abrüstung eine gewisse 
Befähigung zugesprochen werden kann, inter-
nationale Sicherheit zu fördern, so ist sie mehr 
indirekter Art und eher im Bereich des politi-
schen Klimas aufzuspüren als in meß- und 
wägbaren Fakten. Abrüstungsmaßnahmen mö-
gen helfen, Furcht abzubauen, Vertrauen zu 
schäften und zwischenstaatliche Beziehungen 

zu entspannen, so daß politische Lösungen 
erleichtert werden. Effektive Sicherheit aber 
entsteht nur durch Eliminierung von Konflik-
ten, nicht durch Beseitigung bestimmter Mittel 
zu ihrer Austragung.

3. Das Scheitern einer Idee

In der politischen Realität der Jahre zwischen 
1919 und 1939 haben sich weder im Sinne der 
einen noch der anderen Auffassung über den 
Zusammenhang von Abrüstung und Sicherheit 
die Abrüstungsverhandlungen als zulänglich 
erwiesen, einen direkten oder mittelbaren Si-
cherheitsbeitrag zu leisten. Ihre diplomatische 
Geschichte endete in dem Fiasko einer allge-
meinen Beschleunigung des Rüstungstempos 
und der allseitigen Zunahme des Unsicher-
heitsgefühls. Speziell als Mittel zur Konsoli-
dierung der kollektiven Sicherheit in Europa 
sind sie unwirksam geblieben, da sie den 
grundlegenden Strukturdefekt der europä-
ischen Mächteordnung, die ungleichgewichtige 
Machtverteilung nach der Augenblickskonstel-
lation von 1919, nicht zu überwinden vermoch-
ten.

Frankreich wie Deutschland erblickten in der 
militärischen Rüstung die Manifestation der 
politischen Stärke, deren Erhaltung bzw. Er-
weiterung ein fundamentales Ziel ihrer gegen-
einander gerichteten außenpolitischen Konzep-
tion ausmachte. Ehe über diese prinzipiellen 
und einander ausschließenden Machtansprüche 
nicht entschieden war, konnte eine Einigung 
über Abrüstung schwerlich erzielt werden.
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